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Der Vorstand des Vereins ÄRZTE HELFEN, vertreten durch Thomas Neumann und Robert Köhler, 
beschloss am 22.6.2009 Änderungen der Satzung vom 25.05.2009 wie folgt: 
 
 
1. Änderung des §9 Ziffer 61. Änderung des §9 Ziffer 61. Änderung des §9 Ziffer 61. Änderung des §9 Ziffer 6    

Satzungswortlaut alt: 

„Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen, wenn es 
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand 
verlangt.“ 
 
Satzungswortlaut §9 Ziffer 6 neu: 

„Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen, wenn es 
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel aller 

ordentlichen Mitglieder, Fördermitglieder und Ehrenmitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe vom Vorstand verlangt.“ 
 
 
2. Streichung des §9 Ziffer 102. Streichung des §9 Ziffer 102. Streichung des §9 Ziffer 102. Streichung des §9 Ziffer 10 

Die Ziffer 10 des §9 wird ersatzlos aus der Satzung gestrichen. 
 
 
 
 
 
Gemäß §11 Ziffer 12 der gültigen Satzung des Vereins ÄRZTE HELFEN, ist der vorliegende Beschluss des 
Vorstandes zur Änderung der Satzung in den oben benannten Punkten gültig. 
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